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Sehr geehrte ,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 24.02.2021 und die von Ihnen vorgenommene Ergänzung 

der übermittelten Kategorisierungsvorschläge. Aufgrund der Zuständigkeitsregelung des § 37 

Geologiedatengesetz (GeolDG) sehen Sie eine Zuständigkeit der BGR für Daten, die im Be

reich der ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels erhoben wurden, ander

weitig aber eine Zuständigkeit der Länder. Auch unserer Auffassung nach wird der Regelfall 

der Zuständigkeit in § 37 Absatz 1 GeolDG festgelegt. Diese liegt bei den Ländern, die das 

GeolDG vollziehen . 

-

-

Die entscheidungserheblichen Daten, für welche wir bereits im Juli 2020, unmittelbar nach 

Inkrafttreten des GeolDG am 30.06.2020 Kategorisierungsvorschläge an die BGR übersandt 

haben, möchten wir nunmehr kurzfristig öffentlich bereitstellen. 
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Uns ist aufgefallen, dass ein großer Teil der geologischen Daten zu den aktiven Störungszo

nen, die wir als Vorhabenträgerin als entscheidungserhebliche Daten ausgemacht haben und 

deshalb öffentlich bereitstellen müssen, in den Geologischen Übersichtskarten der Bundesre

publik Deutschland 1 :250 000 (GÜK250) und 1 :200 000 (GÜK200) sowie in den Ergebnissen 

des Projektes lnSpEE auf Ihrer Webseite veröffentlicht sind (https://www.bqr.bund.de/DE/The

men/Sammlunqen-Grundlagen/GG geol lnfo/Karten/Deutschland/GUEK200/quek200 in-

halt.html und https://qeoviewer.bqr.de/mapapps4/resources/apps/geoviewer/in

dex.html?lanq=de). Weitere für die Standortauswahl entscheidungserhebliche Daten. zu ak_ti

ven Störungszonen entstammen dem bereits veröffentlichten Bericht „Planungsgrundlagen 

und geologische Informationen für die Entwicklung potenzieller C02-Speichervorhaben (Gast 

et al., 2012)". 

-

-

-

-

-

Neben der Öffentlichen Bereitstellung nach GeolDG sehen wir bei bereits veröffentlichten Da

ten die Möglichkeit, diese unter bestimmten Voraussetzungen ohne vorhergehende Kategori

sierung zu veröffentlichen. Wir beabsichtigen daher, die in den genannten Werken enthaltenen 

aktiven Störungszonen mit dem Hinweis auf die BGR als Urheber und auf die Veröffentlichung 

auf Ihrer Website mit der nächsten Aktualisierung der Anlagen zum Datenbericht Ausschluss

kriterien auf unserer Website unter https://www.bge.de/de/endlaqersuche/wesentliche-unter

laqen/zwischenbericht-teilqebiete/ (Anlage 1: Entscheidungserhebliche Daten zum Aus

schlusskriterium „aktive Störungszone") bereitzustellen. Da wir die Anlagen der Datenberichte 

aus Gründen der Transparenz nur aktualisieren und nicht verändern, wird die Zitierung in ei

nem Zusatzdokument auf unserer Website veröffentlicht werden. 

-

-

-

-

-

-

Vor dem Hintergrund der verstrichenen Zeit und in Anbetracht der laufenden Fachkonferenz 

Teilgebiete hoffen wir von Ihnen eine Zustimmung zu dem beschriebenen Vorgehen zu erhal

ten und bitten hierzu um Rückmeldung bis zum 07.05.2021. 

-

Hinweis: 

Dieses Schreiben sowie die Rückantworten werden ggf. auf einer Internetpräsenz der Bun

desgesellschaft für Endlagerung mbH veröffentlicht und dem Bundesamt für die Sicherheit der 

nuklearen Entsorgung (BASE) zur Veröffentlichung auf der Informationsplattform gemäß § 6 

StandAG zur Verfügung gestellt. 

-
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Sollten Bedenken bestehen, so sind diese ausdrücklich der Rückantwort voranzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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